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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1987

Norm

WBFG 1968 §2 Abs1 Z9

WBFG 1968 §2 Abs1 Z10

WBFG 1968 §2 Abs1 Z11

Rechtssatz

Es entspricht dem Willen des Gesetzgebers, daß die Kosten der Begehbarmachung der zu den einzelnen Wohnungen

oder Geschäftsräumen gehörenden Terrassen als Teil der Gesamtbaukosten von den Eigentümern (Benützern) der

übrigen Wohnungen (Geschäftsräumen) des Hauses anteilsmäßig mitgetragen werden, obgleich ihnen diese Terrassen

nicht zugute kommen.
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